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Lehrveranstaltungsprüfung am 14. Oktober 2024 

Bitte beantworten Sie die folgenden Aufgaben in ganzen Sätzen. Begründen Sie stets Ihre 
Antwort und geben Sie möglichst genau die einschlägigen Rechtsvorschriften an. Bloße Ver-
weise auf Normen oder Ja/Nein-Antworten sind nicht ausreichend.  

1. Bitte begründen Sie Ihre Antwort: Ist § 156 Abs 1 StGB 
a) ein Erfolgs- oder ein Tätigkeitsdelikt? (2 Punkte)  
b) ein Verbrechen oder ein Vergehen? (2 Punkte)  
c) ein Delikt mit erweitertem Vorsatz? (2 Punkte)  
d) ein Sonderdelikt? (2 Punkte)  

2. Was versteht man unter einem Tagessatzsystem? Kann bei der Verhängung einer 
Geldstrafe das Vorliegen besonderer Erschwerungsgründe zu einer Veränderung in der 
Höhe des Tagessatzes führen? (4 Punkte)  

3. Kommt eine Strafbarkeit wegen § 153 Abs 1 StGB in Betracht, wenn ein Machthaber  
a) bedingt vorsätzlich seine Befugnis missbraucht? (2 Punkte) 
b) seine Befugnis missbraucht, wodurch eine Vermögensgefährdung, nicht aber ein 
Vermögensschaden eintritt? (2 Punkte)  
c) keinen Bereicherungsvorsatz aufweist? (2 Punkte)  
Begründen Sie Ihre Antwort!  

4. Ein Studienfreund von Ihnen hat Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen einem 
Anzeigerecht Privater und einer Privatanklage zu verstehen. Können Sie ihm den Un-
terschied erklären? (4 Punkte) 

5. Worin liegen die zentralen Unterschiede zwischen § 141, § 146 und § 166 StGB mit 
Blick auf die Einleitung und weitere Durchführung der Strafverfolgung wegen dieser 
Delikte? (6 Punkte) 

6. Handelt es sich bei  
a) § 144 Abs 1 StGB  
b) § 159 Abs 1 StGB  
c) § 293 StGB  
um eine geldwäschereitaugliche kriminelle Tätigkeit? (4 Punkte)  

 

Bitte wenden – die Angabe umfasst 2 Seiten! 

VO Wirtschaftsstrafrecht 
Tomasits 
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7. P ist als Primararzt bei der Salzburger Landeskliniken-Betriebsgesellschaft angestellt, 
welche zu 100 % im Eigentum des Landes Salzburg steht. Im Gegenzug zu Vorteilsge-
währungen unterschiedlicher Art ist P gerne bereit, anstehende Untersuchungstermi-
ne deutlich früher durchzuführen als nach der Reihung der Anmeldung, obwohl dies 
laut den klinikinternen Vorgaben strikt untersagt ist.  
a) Sie weisen P als aufmerksamer Recht- und Wirtschaft-Student darauf hin, dass Sie 

das für problematisch halten, weil P Amtsträger sei. P will das nicht glauben. Sind 
Sie im Recht? (2 Punkte) 

b) Welches Delikt könnte P begangen haben? (4 Punkte) 

8. A ist Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft (AG) und nennt in einem Vortrag vor 
der Hauptversammlung (Versammlung der Aktionäre der AG) viel zu hohe Umsatzzah-
len des letzten Quartals der AG, um die wirtschaftlichen Verhältnisse der AG besser 
darzustellen und dadurch einen Absturz des Aktienkurses zu vermeiden.  
a) Beurteilen Sie die Strafbarkeit von A! (6 Punkte)  
b) Könnte allenfalls auch die AG selbst strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-

den und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? (6 Punkte)  
c) Kurz nach dem Ende der Hauptversammlung bekommt A ein schlechtes Gewissen 

und stellt die Zahlen in einem Mail an die Aktionäre richtig. Ändert das Verhalten 
von A etwas an Ihrer Lösung? (2 Punkte)  

9. P beschäftigt insgesamt 14 Mitarbeiter. Sein Unternehmen ist schon seit längerem in 
finanziellen Schwierigkeiten. Wie beurteilen Sie die Strafbarkeit von P in den nachfol-
genden Konstellationen? 
a) 6 Mitarbeiter hatte P noch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Als 

sich die finanzielle Lage zuspitzt, beginnt er, die Sozialversicherungsbeiträge vom 
Lohn der Mitarbeiter zwar einzubehalten, aber nicht mehr an den Sozialversiche-
rungsträger abzuführen. (3 Punkte) 

b) Die übrigen 8 Mitarbeiter wurden von P bereits nicht mehr zur Sozialversicherung 
angemeldet, weil er sich die Beiträge zur Sozialversicherung „sowieso nicht mehr 
leisten könne“. (3 Punkte)  

10. H tätigt als Geschäftsführer der Skisports-GmbH, die sich in finanziellen Schwierigkei-
ten befindet, in der Hoffnung auf Gewinne für die GmbH hochriskante Aktiengeschäfte 
mit Firmengeldern, wodurch die GmbH in die Insolvenz gerät. Wie beurteilen Sie die 
Strafbarkeit von H? (6 Punkte)  
 
 
 

Viel Erfolg! 
 
 

Punkteschema: maximal 64 Punkte 
00-31 Punkte: 5 
32-41 Punkte: 4 
42-49 Punkte: 3 
50-57 Punkte: 2 
58-64 Punkte: 1 

 


